


[BITTE VOR VERWENDUNG LÖSCHEN
Hinweis des Vereins der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter in Berlin e.V.: 
Der Verein gibt keine Einschätzung dazu ab, ob neben dem Besoldungswiderspruch ein gesonderter Antrag auf Gewährung der Hauptstadtzulage erforderlich ist, da dies in der beamtenrechtlichen Rechtsprechung noch nicht geklärt ist. Deshalb empfiehlt er vorsorglich die Beantragung der Hauptstadtzulage. Vor dem Hintergrund der Anforderungen an eine hinreichende Geltendmachung der Alimentationsansprüche wird ungeachtet der zukunftsbezogenen Antragstellung deren jährliche Wiederholung angeregt. Wurde in der Vergangenheit bereits ein rückwirkender Antrag gestellt, können die Worte „erstreckt sich rückwirkend auf den Zeitraum seit der Einführung der Hauptstadtzulage und“ gestrichen werden.]

Absender


An die
Zentrale Besoldungs- und Vergütungsstelle 
der Justiz
Fehrbelliner Platz 1
10707 Berlin

- durch Fach –



Hauptstadtzulage
Personalnummer: …

Berlin, den 3. Dezember 2025
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit beantrage ich die Gewährung der Hauptstadtzulage nach § 74a BBesG BE ungeachtet des Umstandes, dass ich in der Besoldungsordnung R besoldet werde.
Der Antrag erstreckt sich rückwirkend auf den Zeitraum seit der Einführung der Hauptstadtzulage und gilt auch für die Zukunft.
Die Nichtgewährung für Beamtete und Richter/innen jenseits der Besoldungsgruppe A13 ist nach meiner Auffassung verfassungswidrig. Das Verwaltungsgericht Berlin hat mit Vorlagebeschluss an das Bundesverfassungsgericht vom 4. Dezember 2023 (VG 5 K 77/21) die Nichtgewährung der Hauptstadtzulage für Berliner Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppe A14 als verfassungswidrig angesehen, da sie gegen das besoldungsrechtliche Abstandsgebot verstößt. Dasselbe gilt nach meiner Auffassung in Ansehung der R-Besoldung.
Ich bitte um eine Eingangsbestätigung.

Mit freundlichen Grüßen




